Praktische Hinweise zur Umsetzung 

Öffentliche Bibliothek und die Offene Ganztagsgrundschule

- ein Ratgeber für Bibliotheken -

F1: Ihre Bibliothek wird aufgefordert, Leseförderungsangebote im Rahmen der OGGS zu machen.

A1: Natürlich sagen Sie ja, auch wenn Sie noch keine Ahnung haben, was Sie erwartet und wie Sie das (auch noch) schaffen sollen.

F2: Wie ist die OGGS in Ihrer Kommune organisiert?

A2: Es gibt zwei Möglichkeiten: Die OGGS wird entweder von Trägereinrichtungen geführt (meist aus dem sozialen Bereich; typische Träger sind AWO oder Caritas), oder aber der Partner der Schulen ist die Kommune, im Zweifelsfall das/die Schulverwaltungsamt/-abteilung.

F3: Welche Lösung von beiden ist die bessere?

A3: Es kommt darauf an, unter welchem Aspekt man das betrachtet. Im Fall des Vorhandenseins von Trägereinrichtungen verbrauchen diese einen Großteil des zur Verfügung stehenden Geldes - dafür jedoch ist immer nachmittags eine Grundbetreuung gesichert. D.h. wenn die Bibliothek mit Leseförderungsangeboten in die Schule kommt, braucht sie sich nicht vorrangig um das Sozialverhalten der Gruppe zu kümmern. Ohne Trägereinrichtung steht für fachliche Arbeit erheblich mehr Geld zur Verfügung – allerdings mit dem Nachteil , dass die fachliche Betreuung gleichzeitig alle pädagogischen Aufgaben mit erfüllen muss.

F4: Was ist daran so schlimm?

A4: Die Gruppen sind heterogen - maximal 25 Kinder aus den Klassen 1 bis 4 gemischt. Darüber hinaus sind die Kinder nach dem Vormittagsunterricht und der Mittagspause nicht immer hoch motiviert, sich mit Schulrelevantem zu beschäftigen, anstatt zu spielen und zu toben.

F5: Wie kann ich das eigentlich alles hinbekommen - neben meiner Hauptaufgabe in der Bibliothek?

A5: Hüten Sie sich davor, alles selbst machen zu wollen! Wir empfehlen sehr, externe Partner zu suchen, die Leseförderungsangebote gegen Entgelt im Auftrag der Bibliothek ausführen.

Diese externen Partner könnten Sie wie folgt an die Bibliothek binden:

*
über Honorarverträge

*
als geringfügig Beschäftigte

*
als Beschäftigte im freiwilligen sozialen (ggf. auch kulturellen) Jahr

*
über befristete oder sogar unbefristete Arbeitsverträge.

Die wahrscheinlichste Lösung dürfte diejenige über Honorarverträge sein.

Freiwillige Kräfte lassen sich relativ leicht suchen (z.B. über Lokalpresse/-rundfunk), Natürlich müssen diese Kräfte eine pädagogische Grundqualifikation haben und in Richtung Leseförderung vor ihrem Einsatz geschult worden sein. Ein "OGGS-Führerschein" mit kontinuierlicher Qualitätssicherung ist unabdingbar.

Es ist wichtig die Honorarkräfte sorgfältig auszuwählen; schließlich vertreten sie die Bibliothek im Rahmen ihres Einsatzes nach außen.

F6: Was wird im Rahmen der Schulung zur Erreichung des „OGGS-Führerscheins“ an die freiwilligen Kräfte vermittelt?

A6: Im Rahmen der Schulung werden Bausteine für die Unterrichtsgestaltung vermittelt. Hamm hat komplette Unterrichtseinheiten vorbereitet, die den freiwilligen Kräften während der Schulung erläutert werden.

Neben konkreten inhaltlichen Angeboten werden den freiwilligen Kräften Bewegungsspiele vorgestellt.

Es wird angestrebt, dass jede freiwillige Kraft mindestens drei Fortbildungstermine der Bibliothek wahrnehmen sollte.

F7: Was soll mit Freiwilligen geschehen, die sich als nicht geeignet für die Betreuung erweisen?

A7: Diese Kräfte sollten nicht zurückgewiesen werden. Für sie sollte ein anderes Betätigungsfeld in der Bibliothek gesucht werden; z.B. der Einsatz als Vorlesepate/in.

Freiwillige wie auch hauptamtliche Bibliotheksmitarbeiter/innen, die in der Betreuung eingesetzt werden, sollten starke Nerven und erzieherische Qualitäten besitzen.

F8: Was soll ich denn an die Presse geben, um Honorarkräfte zu finden?

A8: In Hamm war folgendes Schreiben sehr erfolgreich:

Lesekompetenz in der Offenen Ganztagsgrundschulen in Hamm

Die Stadtbüchereien Hamm haben unter Federführung der Bibliothekspädagogin Gisela Schelter eine Reihe von Projektbausteinen für den Bereich "Leseförderung" erarbeitet, die in der Nachmittagsbetreuung der "Offenen Ganztagsschule" durchgeführt werden sollen. Voraussichtlicher Beginn der Projektzyklen: Anfang des Schuljahres 2004/2005. Das Angebot ist zunächst begrenzt auf das erste Schulhalbjahr 2004/2005.

Die Stadtbüchereien suchen ab jetzt pädagogisch geschulte Kräfte, die -nach gründlicher Einarbeitung in den Stadtbüchereien- mit den Projektbausteinen ab September in interessierte Grundschulen gehen und dort mit Hilfe von Bilderbüchern und anderen altersangemessenen Medien Spaß am Lesen - und damit auch eine höhere Lesekompetenz vermitteln.

Fühlen Sie sich angesprochen? Oder kennen Sie jemanden, die/der sich angesprochen fühlt? Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu Büchereileiter Dr. Volker Pirsich (Telefon 02381/17-5752; E-mail: Pirsichdr@stadt.hamm.de) auf.

Die Einarbeitungen können ab Ende März 2004 beginnen.

F9: Was verdienen die Honorarkräfte, und über wen bekommen sie das Geld?

A9: Die Schulen hätten die Angebote natürlich gern umsonst. Wir gehen davon aus, dass das nicht zu realisieren ist: Qualifizierte Arbeit auf der Basis einer pädagogischen Grundqualifikation mit zusätzlichem "OGGS-Führerschein" ist nicht gratis zu bekommen - und auch unsere Mitbewerber in der OGGS wie Musikschulen oder Sportvereine mit ihren Übungsleitern sind nicht kostenfrei zu bekommen.

Das Spektrum des Durchsetzbaren hängt davon ab, ob die OGGS auf der Basis eines Trägervereins oder direkt über die Kommune durchgeführt wird. Es hat derzeit den Anschein, als ob in Fall 1 (--> Trägerverein) 13 Euro je (Schul-)Stunde möglicherweise durchsetzbar sind; bei Fall 2 dürften die Werte höher liegen.

Möglicherweise haben Sie in Ihrer Kommune eine Fachschule für Sozialpädagogik, die an der OGGS Interesse hat. Versuchen Sie, diese Fachschule zu gewinnen, mit (kostenfreien?) Schnupperangeboten in die Nachmittagsbetreuung zu gehen - eine kontinuierliche Arbeit über ein Quartal, ein Halbjahr oder ein Schuljahr können derartige Schulen nicht gewährleisten.

Die Modalitäten der Honorarzahlung variieren mit Sicherheit von Kommune zu Kommune stark und vermutlich auch innerhalb der Kommune, z.B. je nach Trägereinrichtung.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es in den Kommunen nicht zulässig sein, Honorarverträge über die Kommune selbst abzuschließen.

Es kommt also darauf an, passende Träger zu finden.

Hier bieten sich beispielsweise die Träger der OGGS selbst an bzw. mit diesen in Verbindung stehende Vereine oder andere Einrichtungen, ggf. natürlich auch Bibliotheks-Fördervereine.

F10: Wie kann ich die Honorarkräfte fest an die Bibliothek binden?

A10: Ein Vertrag ist unabdingbar.

Inzwischen gibt es erste Musterverträge. Ein Vertragsmuster liegt in der Anlage bei.

Dennoch gibt es natürlich keine Gewähr, dass es bei Honorarkräften eine Fluktuation gibt. Auf Personalwechsel müssen Sie gefasst sein und im Prinzip immer mehr geschulte Kräfte haben, als aktuell Bedarf besteht.

F11: Was mache ich, wenn die eingeplante Honorarkraft plötzlich ausfällt?

A11: Da gibt es nur zwei Möglichkeiten: Da Sie einen festen Vertrag mit der Schule (entweder über den OGGS-Träger oder über das Schulverwaltungsamt) haben, muss die Einheit durchgeführt werden. Sie sollten in jedem Fall über Springer verfügen, die kurzfristig verfügbar sind.

F12: Was sollte ich bei der Planung von Angeboten berücksichtigen?

A12: Falls eben möglich sollten die Betreuungsgruppen nicht alle vier Jahrgangsstufen umfassen.

Es sollte getrennte Gruppen für die 1. und 2. Klasse sowie die 3. und 4. Klasse eingerichtet werden.

Die Gruppen sollten auf circa 12 Kinder begrenzt sein.

Die Gruppe sollte sich in der Einhaltung von Ritualen üben um die Kinder so besser führen zu können.

Es sollten sowohl Angebote auf höherem Niveau, mit einem größeren Anteil gezielter Leseförderung ausgearbeitet werden, als auch Angebote auf sehr niedrigem Niveau, mit einem größeren Anteil Bewegungspiele vorbereitet werden.

Die Angebote sollten im wesentlichen Bastel- und Spielelemente enthalten; weniger aus zeitintensiven Lesepassagen bestehen. 

Am Ende der Angebotsreihen sollten für die Kinder kleine Prämien, z.B. ein „Lese-Oscar“, stehen.

Bilder, die während der Betreuung entstanden sind, können in selbst gestalteten Mappen gesammelt werden.

Das Internetangebot „Antolin“ kann in die Betreuungsangebote eingebunden werden.

F13: Was bringt der Bibliothek die OGGS überhaupt?

A13: Wir besetzen mit Leseförderungsaktivitäten in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule ein Feld, das unsere Ureigenes ist. Das ist genau die Ergänzung zu allen Aktivitäten, die wir ohnehin als besonders wichtig in unserem Berufsalltag ansehen: Klassenführungen, Bücherkisten und, und, und. Auf die Leseförderung in der OGGS zu verzichten, hieße, freiwillig einen zentralen Teil unseres Aufgabenspektrums aufzugeben.
